
Von Geistlichen Lchmschafften . 11
Pfarr/oderLeneücium , davon allerdings beftcyet. Es hat auch

^ Wann einLehens-Herr selbsten/oder durch andere/seinenLehens-
Pfarrer/oder öeneüciaten , mitgefahrlichen Sttaichen bößlich / vnd
ftevmtlich am Leibverletzt/oder garvmbdasLebengebracht/ sohat
ErdamitdieLehenschafftverwürcket/vndistdieLehens-Pfarr / oder
Lcnekcium Hinfuran davon gantzlichen befteyet / auch dieLoII^rur
demOrämario zuständig. § . 24.

, Wofern ein Lehens-Herr sich seinerLehens-Pfarr / oder Stifft-
Guter/gechhrlicher weißanmaffete/oder sonsten in andereweeg/ dem-^ -^ ^ irnußzuft

'
lgete/solle Er / neben

Erstattung deß angethanenSchadens / auch der Geistlichen Lehen-
schasst oerlus!igt seyn/ond dieOollarur sblcher öehens^Psarvoderöe-
ne6eii,demOrämclrj0zustcheN . §. 25.

der Rechtlicher Erkantnuß/ entsetzet/vnd solche Erkantnuß/wieauchalleandereSiritt/vnd BerechtiqunM/die Geistliche Lehenschafften
detrestend/vorUnserer R :H : Regicmngvnmittelbahrfurgenommen
werden sollen . . . §. 26.

^ Letztlichm istzu wissen/ daß im Fallbey einer / oder andern Geist¬
lichen Lehenschafft in denen auffgerichten Stifst -Brieffen sonderbar-
jedoch sonjtenzulässigeBeding-vnd Verordnungen begrijftn/welche
dresen Unseren Sakunaen etwan ruae^en / ^

nungenmchts benommen/ sondern es bey denenselbengleichwolsein
Verblerben haben solle.

iidcrter Wkul,/
on BogcheM.

§ . r.
UEr Vogtheyen seynd in diesem Unfern Erß,^ Hertzogthumb Oesterreich vnter der Enns zweyerley/

Erb-vnd Bett Vogtheyen / über Geist-oder Weltliche
Güter / vnd haben ihren Ursprung von vralten Zeiten /

. . Br auß



!

12 Ändertet Titul/
auß deme genommen / daß Geist-vnd Weltliche Grundherrn / für-
nemblich zu Kriegszeiten / ihre Grund -Unterthanen / vmb bessern
Schutzeswillen / an mächtigeregevogt / vnd in derselben Schutz/
vnd Schirmb / vorbehaltlich der Grund - Obrigkeit / ergeben /
Wann nun solche Anvogthung allein auffeine gewisse
Zeit/ oder auffWohlgefallen deß Grund-Herrns besche-
hm / wird es ein Bett -Vogrhey genennt. So es aber
dergestalt Geschehen / daß dieselbe für / vnd für Erbli¬
chen bey ihme Vogtherm/seinen Erben / vnd Nachkom¬
men bleiben solle/ ist/vnd Heist es ein Lrb-Bogthep.

H , 2,
Deßgleichenwann einer ein Gottshauß / odergeistliches Kenc.

6cium stjsstet / oder aber Holden darzu widmet / vnd ihme in der
StifftungdieVogthey darüber Vorbehalt/ so ist es auch für ein Erh-
Vogtheyzu halten.

§. z.
Zwischen diesen beeden/als Erb-vndBett -Vogtheyen/istderUn-

terschied in deme/ daß die Erb-Vogtheyen ohnesonderbahre/zu Ver-
würckunggenügsame Ursachen/vnauffkündlich/vndvnwiderruffiich:
die Bett -Vogtheyen aber nach bestimbter Zeit/vnd zu desGrund --
herrns/ oder Stifsters Wohlgefallen / dem erkiesten Vogten/oder des¬
sen Erben/wiederumbenauffgekündetwerdenmögen/darwiderdann
auch derselbe VogtsichainigerVerjährungnichtzubehelfftn.

Wann einer ein Vogthey Zwey vnd Dreyssig Jahr in ruhiger
Polles , oder Gebrauch gehabt/ ob er schon darumben/ daß es ein Ekb-
Vogtheyseye/ nichts Schrifftliches fürzuweisen/so solle es dochfür
ein Erb-Vogthey gehalten werden / es wäre dann / daß der Grund-
Herr/oderStiffter/mit Brifflichen Urkundten/oder in andereWeeg/
genugsamb beweisen/ oder darthun möchte / daß cs allein einBett-
Vogthey seye ; Jedoch ist obvermeldteVerjährung der Zwey vnd
Dreyssig Jahren / allein gegen denen Weltlichen Grund -Herren zu
verstehen/dann/dieGeistlichenGrund-Herrenbetreffend/lassenWir
es bey denen / den Achten Sechzehenhundert Am vnd Drey-
sig/vndNeundten ^ l -lrrij ^mno Sechzehenhundert Vier vnd Drey-
sig / ergangenen kelolmioncn der Zeit allerdings verbleiben.

§. 5.
Ein Vogt - Herr hat von seinen Vogt -Holden / den schuldigen

Vogt-
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zu
ttewlichzu schützen / verbunden.

§ 6.
»g/

oder längist innerzweyJahren / Ehrbare Raittung bey der Kirchen/
vndzwarindemPfarr -Host/ wo einer vorhanden / da aber nicht / in
einem andern / der Kirchen nahend gelegenem tauglichenHauß / mit

Vnd

l/auch solches
Vierzehen Tag vorhero / von der § antzl / damit sowohl der Grund-
Herr/als Pfarrmennig/vnd sonstenein jeder/ so darbey ilwercütrc,er¬
scheinen möge/verkündet : auch wann die Raittungen ordentlich aujsi-

r-ariüLitt, vnterschriben / vnd geserttigetwerden. Was aber die Aufs-
neinmung der Kirchen-Vatker/ oderJech-Pröbst/anbelangt / sollezu¬
vor von dem Vogt - Herrn die Pfarr -Mennig mit ihrem Vorschlag
vernommen/vndauß denen Pfarr -Kmdern alsdann Ehrlich-Gewiss
senhafft-vnd WohlhabigeMänner bestelltwerden.

^ § - 7 -
WaS imvorstehendem§ . der Kirchen- Raittung halber / ftir den

Vogt -Herrn geordnet / ist nicht dahin zuverstehen / als ob dardurch
der Lehens-Herr darvon außgeschlossen wäre/ sondern wann/neben
demVogt-Herrn/aucheinbefondererLehens -Herrvorhandcn/solleö
gleichwohlbeydem / was oben in demTitl von der Geistlichen Lehcn-
schafft/ tz . i4 . zugelassen/seynVerbleiben haben.

§. 8 ,

lich am Leib verletzt/ oder gar vmb das Lebengebracht : Nicht weni¬
ger/wann er seineGeistliche/oderWeltlicheVogthey mißbrauchet/
vndder Kirchen-oder Vogthey Güter gefährlicher Weiß sich anmass
sete / oder sonst in ander weeg denselben / an statt deß Schuldigen

er dardurch / neben gebührender Erstattung deß angethanen Scha-
B z dens/



i4 Der Dritte Titul/
dens / die Vogthey verwürckt/ jedoch soll er derer / ohne vorgehende
Rechtliche Erkandtnuß/ nichtentsetzet werden.

§ . 9.
Was aber im.Titl von GeistlichenLehenfchajsten / bey dem letz¬

ten §. wegen absonderlicher Bedtng-vnd Verordnungen / gemeldt
worden / ist auch von denen Geist-oder Weltlichen Vogtheycn zu-
vcrstehen.

ritte Mul/

§. r.
Erstlich / alles was zu Erhaltung deß gemainen Weesens in ei¬

nem Doris nothwendig ist / als Policen / lnieätion8- vnd andere
LandsfürstlicheOrdnungen / gebührt der Dorff-Obrigkeit darüber
zu halten / vnd die destwegen nothwendige Anstaltenfürzukehren.

§ . 2.
Der Dorff-Obrigkeit ist mich ins gcmain / das Schenckrecht /

oder Leuthgeben imDorffdas halbeJahr/alsvonSt . Georgi/biß
St . Michaelis Tag zueständig . Jedoch solle hierdurch denen Unter-
thanen an deine / so sie diß Orths durch langwierigen ersessenen Ge¬
brauch/inder Leuthgebschafft hergebracht/ nichts benommen seyn.

§. z.
DieRumor -vnd Rauffhändl / welchesichausserdeßDachtropf-

fen / vndHauß -Hoffs/ auffGassen/vnd Sttasseninn -vnd ausser deß
Dorffs zuettagen/vnd nicht Landgerichtsmäffig scynd/hat dieDorff-
Obrigkeitabzuhandlen / vnd zu bestraffen / auch im Fall die Sachen
Landgerichtsmäffig weren / vnd der Dorff-Herr nicht zugleich das
Landgerichthätte/ dieThätter Unserer außgangenen newen Landgc-
nchts-Ordnunggemäß / dahinzu liefern.

v- 4.
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